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Sars-CoV-2 Maßnahmen 
Antrag zur Sonderregelung für die Wasserbezugsgebühren 
 
 
Steuernummer/Abgabenkontonummer 
 

1 2 4 5     

 
Privatperson (Vorname/Nachname): _____________________________________ 
 
Juristische Person (Firmenwortlaut): _____________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________ 
 
Branche bzw. Branchenkennzahl:  _____________________________________ 
 
 
Die im Zuge des SARS-CoV-2 („Coronavirus“) angeordneten behördlichen Maßnahmen, wie 
häusliche Quarantäne sowie die Schließung von Bildungseinrichtungen, die Absage von 
Veranstaltungen, außerordentlich hohe Stornierungen von Hotelreservierungen, die 
Beeinträchtigung von Lieferketten oder Eintragseinbußen durch Änderungen des 
Konsumverhaltens und der Verlust des Arbeitsplatzes, können dazu führen, dass es zu 
Liquiditätsengpässen und Zahlungsverzögerungen bei Privatpersonen und Unternehmen 
kommen kann. 
 
Wenn diese Umstände auf Sie zutreffen und Sie Zahlungserleichterungen in Anspruch 
nehmen wollen, dann senden Sie diesen Antrag an die E-Mail: gemeinde@millstatt.at oder 
senden Sie den Antrag per Einschreiben an die Marktgemeinde Millstatt am See, 
Marktplatz 8, 9872 Millstatt am See. 
 
Bitte beachten Sie die Nachweispflicht bei Privatpersonen! 
 
Bitte ankreuzen und eintragen 
 

          Herabsetzung der Teilzahlungen 

 
Ich bin in meiner betrieblichen/beruflichen Tätigkeit von den Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Maßnahmen betroffen und beantrage daher die Herabsetzung der Teilzahlungen für die 
Wasserbezugsgebühren, für das Abrechnungsjahr 2020/2021 um 35% des 
Vorschreibungsbetrages. 
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          Abgabeneinhebung (Bescheid Endabrechnung 2020) 

 
Ich bin in meiner betrieblichen/beruflichen Tätigkeit von den Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Maßnahmen betroffen. Das bewirkt einen Liquiditätsengpass, der für mich einen Notstand 
darstellt. 
 
Ich beantrage daher 
 
die Abgabeneinhebung für die Wasserbezugsgebühr für das Abrechnungsjahr 2019/2020 
(Abgabenbescheid 2020) 
 
in Höhe von ………………….€ bis zum 31. Dezember 2020 zu stunden 
 
und/oder 
 
in ………………….(Anzahl) Raten in Höhe von…………………….€ bis zum 31.12.2020 
begleichen zu dürfen. 
 
Für Private: Der eingetretene Notstand durch die SARS-CoV-2-Maßnahmen ist 
nachzuweisen bzw. beizulegen (z.B. AMS-Bestätigung bei Arbeitslosigkeit verursacht durch 
die SARS-CoV-2-Maßnahmen). Kurzarbeit bedingt keinen Notstand! 
 
Offene Vorschreibungsbeträge bis zur Fälligkeit 31.12.2020 sind von dieser 
Sonderregelung ausgenommen. Diese sind, sollten sie bis dato noch nicht beglichen 
worden sein, umgehend einzuzahlen! 
 

          Stundungszinsen: 

 
Ich beantrage von der Festsetzung von Stundungszinsen für die Wasserbezugsgebühren 
abzusehen. 
 

          Mahngebühren/Säumniszuschlag 

 
Ich beantrage von der Festsetzung von Mahngebühren/Säumniszuschlag für die 
Wasserbezugsgebühren abzusehen.   
 
 
 
 
 
________________________     _________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

 
 

 

 

 


